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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Mainz-
Kastel am 23. April 2013

Baulandkataster für Mainz-Kastel 

"Ein wichtiger Grundsatz der im Baugesetzbuch verankerten Stadtentwicklung ist mit Grund 
und Boden sparsam umzugehen und dabei die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu 
nutzen." (siehe www.Wiesbaden.de)

Für alle Innenstadtbezirke und eine Reihe von anderen Ortsbezirken gibt es ein städtisches 
Baulandkataster, in dem unbebaute sowie untergenutzte oder nur geringfügig bebaute 
Grundstücke zusammengestellt sind, oder soll jetzt erstellt werden. Dies gilt immer noch 
nicht für die AKK-Stadtteile, obwohl gerade in diesen ein stark wachsender Bedarf an 
Flächen zur Wohnbebauung besteht und zahlreiche in ein Baulandkataster aufzunehmende 
Flächen vorhanden sind/sein dürften.

Der Magistrat möge die Erstellung eines Baulandkatasters für den Ortsbezirk Mainz-Kastel in 
Auftrag geben.

Beschluss Nr. 0059 
Antragsgemäße Beschlussfassung. 

+ +

Verteiler:

Dezernat IV  z.w.V. 

Gabriel
Ortsvorsteherin

  

Vorlage Nr. 13-O-25-0028

http://www.Wiesbaden.de

	T a g e s o r d n u n g s p u n k t   16
	Baulandkataster für Mainz-Kastel

